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Antrag auf Informationszugang nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz 
(HmbTG) vom 26.10.2021 an die Polizei Hamburg

Sehr geehrter Herr ███,

vielen Dank für Ihren Antrag auf Informationszugang zum Thema 
„Wie  viele  Personalstunden  hat  die  Polizei  Hamburg  auf  die  entfernung  von  Aufklebern 
und übermalen von Plakaten die den Innensenator beleidigen verwendet?
Welche Materialkosten sind durch das übermalen und entfernen der Aufkleber und Plakate 
entstanden?“ nach dem HmbTG, der am 26.10.2021 bei der Polizei Hamburg eingegangen 
ist.

Ihr Antrag fällt in den Zuständigkeitsbereich der SP 31 und ist dieser zur Bearbeitung und 
Beantwortung zugeleitet worden. 
Ein Anspruch nach § 1 Abs. 2 HmbTG ermöglicht den Zugang zu allen Informationen einer 
öffentlichen Stelle in Form von vorliegenden amtlichen Aufzeichnungen jeglicher Art. 

Ihrem Antrag auf Informationszugang gemäß § 1 Abs. 2 HmbTG kann nicht entsprochen 
werden, da der Polizei keine Dokumentation bezüglich Ihres Antrages vorliegt. Das Trans-
parenzgesetz sieht die Erstellung entsprechender Unterlagen und die Beantwortung von 
Fragen zu Sachverhalten leider nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

SP 31 -Allgemeine Vollzugsangelegenheiten-


